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Kindergarteninfo Nr. 10 / 2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Kindergarteninfo hat diese Themen: 
 
1. Verrechnungsstelle geschlossen 
2. Ermittlung der Hauptbetreuungszeiten 
3. Führungszeugnisse für ehrenamtlich Tätige im Kin dergarten 
4. Austauschtreffen Allergenkennzeichen 
5. Erneuerung unserer Telefonanlage 
 
1.Verrechnungsstelle geschlossen 
 
Am Montag vor Allerheiligen (31. Oktober) gönnen wir uns einen Tag Pause. Die Verrechnungs-
stelle ist am diesem Tag geschlossen. Sie können uns per Mail oder auf unseren „Voicemails“ 
Nachrichten zukommen lassen, die wir dann am 02. November beantworten bzw. bearbeiten.  
 
2. Ermittlung der Hauptbetreuungszeiten 
 
Die Hauptbetreuungszeiten Ihrer Einrichtung sind die Grundlage für die personelle Besetzung. 
Wir ermitteln mit diesen Zeiten anhand einer vom KVJS herausgegebenen Tabelle die genaue 
Personalbesetzung, die dann im folgenden Kindergartenjahr gilt. Die Personalbesetzung muss 
dann jeweils noch mit der politischen Gemeinde abgestimmt werden. 
 
In den vergangenen Jahren hatten wir Sie immer im Mai gebeten, für vier Wochen die Haupt-
betreuungszeiten zu ermitteln. Bis uns alle Unterlagen vorlagen hatten wir dann oft nur noch 
sechs Wochen Zeit, die Ergebnisse zu berechnen und mit den politischen Gemeinden abzu-
stimmen. Die Zeit hat sich als zu kurz erwiesen. Gleichzeitig haben viele Gemeinden kritisiert, 
dass die ermittelten Werte nicht repräsentativ seien, weil die Erhebung immer zum Ende eines 
Kindergartenjahres bei einer relativen hohen Auslastung ermittelt wurden.  
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Wir haben deswegen unsere Verfahren geändert. Künftig werden wir zwei Mal im Kindergarten-
jahr, nämlich ziemlich zu Beginn und ziemlich am Ende die Hauptbetreuungszeiten immer für 
zwei Wochen erheben und daraus einen Mittelwert berechnen, der dann Grundlage für die Per-
sonalbesetzung im darauffolgenden Kindergartenjahr ist. Die Ermittlungszeiträume werden im-
mer Ende Oktober und im März/April des Folgejahres sein. 
 
Es ist auch künftig unser Ziel, die sich ergebende Personalerhöhung zum Beginn des Kindergar-
tenjahres sofort umzusetzen. Wenn sich ein geringerer Personalschlüssel ergibt, muss immer 
individuell geschaut werden, ob und wie eine Stellenreduzeierung möglich ist bzw. umgesetzt 
werden kann. 
 
Als ersten Zeitraum für die Ermittlung der Hauptbetreuungszeiten im Kindergartenjahr 2016/2017 
haben wir die beiden letzten Oktoberwochen vom 17.10.-29.10. festegelegt. Bitte zeichnen Sie in 
diesen beiden Wochen in gewohnter Weise die Besuchszeiten Ihrer Kinder auf und geben Sie 
die Ergebnisse danach an uns zurück. Über den zweiten Termin werden wir Sie dann rechtzeitig 
informieren. 
 
Ihre Ergebnisse können Sie wieder in unsere Exceltabellen erfassen. Die Tabelle „Ermittlung 
Hauptbetreuungszeiten“ finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage. 
 
3. Führungszeugnisse für ehrenamtlich Tätige im Kindergarten 
 
Aufgrund der Präventionsordnung der Erzdiözese Freiburg müssen auch Ehrenamtliche, deren 
Tätigkeit im Kindergarten auf Dauer angelegt ist (z.B. Vorleseopa/-oma), ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorlegen. Dieses ist für Ehrenamtliche kostenlos. Damit wir diesem Personenkreis 
die notwendigen Unterlagen zukommen lassen können, benötigen wir die Tätigkeit sowie Name 
und Anschrift dieser Personen. Bitte füllen Sie hierzu die beiliegende Liste aus und geben Sie 
diese bis zum 15. November  an uns zurück. Vielen Dank. 
 
4. Austauschtreffen Allergenkennzeichen 
 
Seit 14.12.2014 besteht die Kennzeichnungspflicht für Allergene. Bei selbst zubereiteten Essen 
ist die Kindertagesstätte kennzeichnungspflichtig. Bei gelieferten Mahlzeiten kennzeichnet der 
Caterer. Wann muss ich die Allergene kennzeichnen? Bei welchen Aktionen kann ich auf einen 
Ausweis der Allergene verzichten? Diesen Fragen wollen wir bei dem Austauschtreffen gemein-
sam nachgehen, von einander lernen und neue Ideen oder Anregungen mit in die eigene Einrich-
tung nehmen.  
 
Das Austauschtreffen findet am 08. November 2016 von 14.30 - 16.30 Uhr in der Verrechnungs-
stelle Obrigheim statt. Eingeladen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergärten.  
Moderiert wird das Treffen von Nicola Christ. Bitte melden Sie sich zum Treffen bis spätestens 
28. Oktober per E-Mail bei Frau Braasch (ulrike.braasch@vst-obrigheim.de) an.  
 
5. Erneuerung unserer Telefonanlage 
 
Am 17. und 18. Oktober bekommen wir eine neue Telefonanlage. An beiden Tagen kann es 
zeitweise vorkommen, dass Sie uns nicht erreichen. Wir sehen dann auch nicht, wer uns angeru-
fen hat. Deswegen können wir Sie leider auch nicht zurück rufen. 
 
Bitte versuchen Sie es dann zu einem späteren Zeitpunkt oder am nächsten Tag noch einmal 
oder schicken Sie uns eine Mail. Vielen Dank. 
 
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
das Team der Verrechnungsstelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrechnungsstelle für Katholische 
Kirchengemeinden Obrigheim 
 

 
 

Ehrenamtliche im Kindergarten 
 

 
Kath. Kindergarten:       
Ort:         
 
 
 

Tätigkeit Vor- und Zuname Anschrift 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 


